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Amtlicher Teil.

Rotes Kreuz.
Von Herrn Hauptlehrer Lotz in Laufenselden wurden M. l 7,45

oll Ertrag der durch die Schulkinder gesammelten Teeblätter
eiigezahlt. Hierfür wird öffentlich gedankt.

Lavgenschwalbach, den 5. September 1916.
Der Königliche Landrat.

I . B.: Dv. Inge «oh l, Kreisdeputierter.

Vaterländischer Frauenverein
An die Kriegerifamiliev , die sich auf den Aufruf im Krei».

Mott gemeldet hatten, sind
59 Knabenavzüge,

199 Kleider,
140 Hosen,
112 Bluse«,
191 Schürzen,
28 Hemden,
33 Röcke,
27 Fiauenjakev,
25 Kittel,

130 Meter Stoffe
»erteilt worden.

Weitere Mittel stehen für diese Tätigkeit zur Zeit nicht
zur Verfügung. Die Bitten um Aeberlaffung von Kleidung!»
stücken können daher leider nicht berücksichtigt werben.

Laugenschwalbach, den 6. September 1918.
Die Vorsitzende:

Frau Jngevohl.

Beim Ziegenzuchtverei» in Kettenbach steht ein Bock zum
'tausch.
Angebote sind an den Verein zu richten.
Laugenschwalbach, den5. September 1916.

Der Königliche Laudrat.
I . V. : Dr . Jngevohl,  Kreisdeputierter.

. Auszug aus denWerlustlisten.
Meeiter Philipp Diefenbach - Lavgenschwalbach, schwer verw

«hl, Willy. Kettevbach, bisher verw. und vermißt, gefallen.
Karl. Steckenroth, l. verw. 23. 11. 15.

k», Wilhelm- Beuerbach, vermißt,
keug, ^ Ferdinand- Wallrabensteiu, vermißt,
stkl, August. Idstein, l. verw.
'St. Theodor»Bleidenstadt, l. verw.
heim er , Josef - Oberjolbach , vermißt.
"bäum , Hermann- Idstein, bisher l. verw. in Befangen-

schüft(A. N.)
h, dev 2. September 1916.

Der Königliche Lanbrat.
I . B. : Dr . Jngevohl,  Kreisdeputierter.

Soldatenfürsorge
für heimatlose Urlauber.

Ujc ÄÄ 8ä ' 9"" elS"
Laugenschwalbach. den 4. September 1916.

' Der Königliche Landrat.
I . B. : Dr . Jngevohl, Kreisdeputierter.

Verordnung
»b«r di« Regelung des AI-isch»«rbr»«ch»

Vom 21. August 1916.
«nf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen

rur Sicherung der VolkSernähruog vom 22. Mai 1916 (Reichs-
Gesctzbl. S . 401) wird folgende Verordnung erlaffeu:

s 1.
-Der  Verbrauch von Fleisch und Fleischvarev wird nach
Maßgabe der nachstehendenVorschriften geregelt,

gelten* ****** "" Ö ^ ^schwaren im Sinne dieser Verordnung
1‘ ^urkelfleisch mit eivgewachsenen Knochen von

Rindvieh, Schafen und Schweinen (Schlachtoiehsieisibl
sowie Hühner,

2. da» Mulk ' lfletsch mit -ivgewachseuev Kvochrn von Rot-
Dam-, Schwarz, und Rehwild (Wildbret),

3. roher , gesalzener oder geräucherter Speck und Robfett
4. die Eingeweide de» Schlachtvieh, '
5. zubereitetes Schlachtviehfleisch und Wildbret , sowie

Wurst, Fleischkovserve» und sonstige Dauerwaren allerArt.
Vom Fleische losgelöste Knochen, Euter , Füße, mit Aus-

nahm- der Schweinepfoteu, Flecke. Lungen, Därme (Gekröse)
Gehirn und Flozmaul. ferner Äildaufbruch einschließlich Herr
und Leber sowie Wildköpfe gelten nicht als Fletsch und Fletsch.waren.

§ 2.
cu Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten
Behörden können dev Verbrauch von Fleisch und Fletschwareu
einschließlich Wildbret und Geflügel, die dieserV-r°?dnu? g nicht
unterliegen, ihrerseits regeln. Hierbei darf jedoch die nach 8 6
Abf. 1 vom KriegSernährunglamte festgesetzte Höchstmenge an
Fleisch und Fleischwaren, die dieser Verordnung unterliegen,nicht erhöht werden,

8 3.
Die Verbrauchsregelung erfolgt durch die «ommunalverbäode.

Diese können de« Gemeinden die Regelung für die Gemetvde-
bezirke übertragen , Gemeinden, die nach der letzten Volks-
zählung mehr als 10000 Einwohner hatten, können die lieber»
tragung verlangen.

Die LaudeSzentralbehördev oder die von ihnen bestimmten
Behörde« können die Kommunalverbände und Gemeinden für
die Zwecke der Regelung vereinigen, sie können auch die Regelung
für ihren Bezirk oder Teile ihre» Bezirkes selbst vornehmen.
Soweit die Regelung hiernach für einen größeren Bezirk er-
folgt, ruhen die Befugniffe der zu diesem Bezirke gehörendenStellen.

8 4.
Fletsch und Fleischwaren dürfen entgeltlich oder unentgeltlich

an Verbraucher nur gegen Fletschkarte abgegeben und von Ber-



Taucher « nur gegen Fleischkarte bezogen werde ». Die , gilt
auch für die Abgabe in Gast -, Schank - und Speisewirtschaften
sowie in Verein »- und ErfcischuugSräumen und Fremdenheimen.
E » gilt nicht für die Abgabe durch den Selbstversorger an die
im 8 10 Abs. 1 genannte « Personen.

De« Verbrauch in Krankenhäusern und anderen geschlossenen
Anstalten können die Kommunaloerbände in anderer Weise regeln.

8 5.
Die Fletschkarte gilt im ganzen Reiche. Sie besteht au»

einer Stammkarte und mehreren Abschnitte« (Fleischmarkeu ) .
Die Abschu tte sind gültig nur im Zusammenhang - mrt dev

Der Bezugsberechtigte oder der HauShaltuugSvorstand hat
auf der Stammkarte feinen Namen einzutragen . Die lieber-
traguug der Stammkarte wie der Abschnitte auf andere Per-
sonen ist verboten , soweit e» sich nicht um solche Personen
handelt , die demselben Haushalt angehören oder in ihm dauernd
oder vorübergehend verpflegt werde « .

Da » KriegSernährungSamt erläßt nähere Bestimmungen über
die Ausgestaltung der Fletschkarte.

8 6.
Da » KriegSernährungSamt setzt fest, welche Höchstmenge an

Fletsch und Fleischwaren ans die Fleischkarte bezogen werden
darf und mit welchem Gewichte die einzelnen Arten von Fleisch
und Fleischwaren auf die Höchstmenge anzurechoeu sind. Hier-
bei ist aus eine entsprechend geringere Bewertung des WildeS,
dev Hühner und der Eingeweide Bedacht zu nehme «.

Wenn im Bezirk eine» KommuualverbandeS die Nachfrage
aus den verfügbaren Fleischbestäuden voraussichtlich »icht gedeckt
werden kann , hat der Kommuualverband die jeweilig festgesetzte
Höchstmenge entsprechend herabzufetzen oder durch andere Maß¬
nahmen für eine gleichmäßige Beschränkung im Bezüge von
Fleisch und Fleischwareu oder einzelner Arten davon zu sorgen.

8 7.
Jede Person erhält für je vier Woche« eine Fleischkarte.
Kinder erhalten bis zum Beginne de» Kalenderjahr », in

dem sie das sechste Lebensjahr vollenden , nur die Hälfte der
festgesetzten Wochenmeuge.

«ns Antrag des Bezugsberechtigten kann der Kommunal-
verband an Stelle der Fleiichkarte Bezugsscheine auf andere
ihm zur Verfügung stehende Lebensmittel auSgebeu.

8 8 .
Die Kommunaloerbände haben die Zuteilung von Fleisch

und Fleischwaren au Schlächtereien (Fleischereien , Metzgereien ),
Gastwirtschaften und sonstige Betriebe , in denen Fleisch und
Fleischwaren gewerbsmäßig an Verbraucher abgegeben werden,
ru regeln . Sie haben durch Einführung von Bezugsscheinen
oder aus andere Weise für eine ausreichende Ueberwachuvg

dieser Betriebe zu sorgen . ^ ^
Die BerbrauchSregelung erstreckt sich auch auf die Selbst-

Versorger . AI» Selbstversorger gilt , wer durch Hausschlachtung
oder durch Ausübung der Jagd Fleisch und Fletschwaren zum
Verbrauch im eigenen Haushalt gewinnt.

Mehrere Personen , die fiiv den eigenen Verbrauch gemein-
sam Schweine mästen , « erde« ebenfalls als Selbstversorger an¬
gesehen . Al» Selbstversorger können vom Kommunalverbande
ferner anerkannt werde « Krankenhäuser und ähnliche Anstalten»
die Schweine ausschließlich zur Versorgung der von ihnen zu
verköstigende « Personen , sowie gewerbliche Betriebe , die Schweine
ausschließlich zur Versorgung ihrer Angestellte « und Arbeiter

^Selbstversorger bedürfen zur HauSschlachtuug von Schweinen
und von Rindvieh , mit Ausnahme von Kälbern bi» zu sechs
Wochen , der Genehmigung de» Kommunalverbande ». Die Ge-
nehmigung hat zur Voraussetzung , daß der Selbstversorger da»
Tier in seiner Wirtschaft mindestens sechs Woche« gehalten hat.
Die Genehmigung ist « icht zu erteilen , wenn durch die Hau,-
fchlachtang der Fleischvorrat de» Selbstversorger » die ihm zu-
stehende Fleischmenge so erheblich übersteigen würde , daß ein
Verderben der Vorräte zu befürchten ist.

Hausschlachtungen von Kälber « bi» zu sechs Woche« , von
Schafen und Hühnern stad dem Kommuoalverbaud anzuzeigev.
Die Landeszentralbehörden könne« auch diese HauSschlachtungeu
von der Genehmigung de» Kommunalverbande « abhängig mache« .

Die Verwendung von Wlldbret im eigenen Haushalt sowie
die Abgabe au andere stad dem Kommunalverband anzuzeigen.

8 10.
Die Selbstversorger können da , au , HauSschlachtungeu oder

durch Ausübung der Jagd gewonnene Fleisch unter Zugrunde-

legung der nach § 8 Abs. 1 festgesetzten Höchstmenge zum B« .
brauch im eigenen Haushalt verwenden . Zum Haushalt ge.
hören auch di- WirtschaftSangebürigen einschließlich der Gestade»
sowie ferner Naturalberechtigte , insbesondere Altenteiler nnd
Arbeiter , soweit sie krast ihrer Berechtigung oder als Loh,
Fleisch zu beanspruche « haben.

Erfolgt die Verwendung de» Fleische» gemäß Abs 1 Satz t
innerhalb de» Zeitraums , für de« der Selbstversorger bereit»
Fleischkarten erhalte « hat , so hat er eine entsprechende Anzahl
Fleischkarten nach näherer Regelung de» Kommunalverbaade»
diesem zarückzugeben . Erstreckt sich die Verwendung über dies«
Zeitraum hinau », so hat der Selbstoersorger außerdem bei Au»,
gäbe neuer Fleischkarten anzugebev . innerhalb welcher Zeit er
die Fleischvorräte verwenden will . Für diese Zeit erhält er uur
so viele Fleischkarten , al » ihm nach Abzug der Vorräte noch
zuftehen.

Hierbei werden da» Schlachtviehfleisch (8 1 Abs. 2 Ne. 1)
mit drei Füosteile « de« Schlachtgewicht ». Wildbret und Hühner
nach dem Maßstab de» 8 6 Abs. 1 angerechnet . Selbstver-
sorgern , die ihren Bedarf au Schweinefleisch durch Haus-
fchlachtung decken, wird bet dem ersten Schweine , das sie inner¬
halb eines jeden Jahre », gerechnet vom Inkrafttreten dieser
Verordnung ab . schlachten, da« Schlachtgewicht nur zur Halste
angerechuet . Da » Schlachtgewicht ist amtlich festzusteüev. z

8 11. ■*
Fleisch, das aus Notschlachtuugen anfällt , unterliegt nicht

der BerbrauchSregelung , wenn e« bei der Fle ' schbeschau fift
minderwertig oder uur bedingt tauglich erklärt wird . Fleisch,
da« ohne Beschränkung für den menschlichen Genuß tauglich de-
funde « wird , unterliegt der BerbrauchSregelung ; dem S -lbst-
Versorger ist e» nach Maßgabe de» 8 *0 Abs 3 avzurechne».

8 12 .
Die LaudeSzrutralbehörden oder die von ihnen bestimmt«

Behörden können anordnen , daß Fleisch und Fleischwaren , mit
Ausnahme von Wild und Hühnern , au « einem Kommunal »» -
band oder größeren Bezirke uur mit behördlicher Genehmigung
avszesührt werden dürfen.

§ 13.
Die LandeSzeutralbehörden oder die von ihnen bestimmten

Behörden erlassen die zur AuSsühruog dieser Verordnung er¬
forderlichen Bestimmungen . Sie bestimmen , welcher Bervaa»
al « Kommunalverband gilt.

8 14
Mir Gefängnis bi« zu einem Jahre und mit Gelsstrafe dir

zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird

^ ^ 1. wer entgegen den Vorschriften im 8 4 Abs. 1, §Jjj
Fleisch oder Fleischwareu abgibt , bezieht oder oer-

2.  wer" d!n Vorschriften im 8 5 Abs. 2 zuwiderhaudelt,
3 . wer ohne die nach 8 9 erforderliche Genehmigung m

Hausschlachtung vornimmt oder vornehmen laßt,
4 . wer e» unterläßt , die vorgeschriebe «-« « OT » <■»

den Kommunalverband zu erstatten oder wisse
unvollständige oder unrichtige Angaben macht,

5 . wer den ans Grund der 88 2 . 3 , 8 4 Abs. 2,
10 , 12 . 13 erlassenen Bestimmungen zuimderhar ^

Neben der Strafe können Fleisch und Fletschwaren , o«T
sich die strasbare Handlung bezieht , eingezogeu werde«,
Unterschied , ob sie dem Täter gehören oder nicht.

§ 15 . .
Das KriegSernährungSamt kann Ausnahmen von de

fchriften dieser Verordnung zulasseu. ,«i>

Di - gleiche Befugnis haben die Landeszentralbehörde ^
die von ihnen bestimmten Stelleu ; sie bedürfen zur ö
von Ausnahme « der Zustimmung de» Kriegservahrung

Diese Verordnung tritt mit dem 2. Oktober 1916 i« ^
Bor diesem Zeitpunkt von LavdeSzentralbehäroen ^

andere « Behörden ausgegebene Fleischmarke « ^
Gültigkeit ; st- berechtigen jedoch zum Bezüge von
Fleischware « nur bi» zu der nach 8 6 Abs . 1 00m
eruährungSamte festgesetzten Höchstmenge.

Berlin , den 21 . August 1916 . .
Der Stellvertreter de, Reichst«»»

Dr . Helfferich.



Jeichne Kriegsanleihe —
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i/UffA VtU VwWiUljtHl Postanstalt, Lebensver.-Gesellschaft, Kreditgenossenschaft.

Bekanntmachung.
einer Mitteilung des Herrn Kciec,smiuister« beschränkt

Aärsorge der Heeresverwaltung für Kinder anlässig des
nicht nur auf die Bewilligung des Waisen- und Kriegs-

jtldeS füc eheliche und legitimierte Sinder . Es werden
Lage deS Falles widerruflicheZuwendungen gewährt:

für uneheliche Kinder, wenn die Unterhaltspflicht ein,»
»denen Kriegsteilnehmers a'S Bater feststeht oder — bei
Itboctncn Kindern — die Vaterschaft de- Verstorbenen
chchi achgewiksevw n den karn.

füc Stieskinder (vo eh-liche Kinder, Kinder erster Ehe
t Sitwe) Adoptv- und Pflegt kindkr, wenn der verstorbene
Genehmer für diese Kinder bis zum Eintritt in das Heer
i b>s zu seinem Tode wie ein Vater gesorgt hat.

; !ie Herren Bürgermeister ersuche ich, den in Betracht
ifcen Personen hiervon Kenntnis zu geben,
ü-alchwaldach, den 20. Mai 1916.

Der Königliche Landrat.
I . B. : Dr . In genoh l, KreiSdevutierter.

Der Weltkrieg
OOO Rumänen, über 400 Offiziere

Langen, über 100 Geschütze erbeutet.
^rrheS Hauptquartier, 7. Septbr. (WTB. Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Tie Sommeschlacht nimmt ihren Fortgang. Kampf auf

Linie. Die Engländer griffen mit besonderer Hef»
« immer wieder, aber ergebnislos Ginchy an, die. Fran-
" letzten abermals auf ihrer großen Angriffsfront südlich
jemine zum Sturm an, der im nördlichen Teil vor un-
«umen restlos zusammenbrach. Im Abschnitt Beruh—
Wlirt und beiderseits von Chaulnes wurden anfängliche
M durch raschen Gegenstoß dem Feinde wieder entrissen,
«mandovillers hat der Angreifer Fuß gefaßt.
Mich der Maas wurden wiederholte französische Angriffe
u »k  Front Werk Thiaumont—Bergwald abgeschlagen.

Oestlicher Kriegsschauplatz
des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

L, von Bayern
^  Ereignisse von Bedeutung.

^tdes Generals der Kavallerie Erzherzog Karl.
inw. südöstlich von Brzezany blieben russische An'

Stbnislos. Zwischen der Zlota-Lipa und dem Dnjestr
Anschluß an die gestern geschilderten Kämpfe

Adi»« ete rückwärtige Stellung, in die im Laufe des
^ ^ ^"chhuten herangezogen wurden,
tẑ "K r̂pathen wurden südwestlich von Zielona, mehr«

^r Baba Ludowa, westlich des Kirli- Babatales
..-̂ srseits von Dorna Watra russisch-rumänische An¬schlägen.

Balkan -Kriegsschauplatz.
mi deutschen und bulgarischen Kräfte haben
k»^Ii'Estigten Platz Tutrakau im Sturm genommen,
^ ^ dente beträgt «ach den bisher vorliegenden

aber 20 000 Gefangene, darunter 2 Gene-
. Mals 400  andere Offiziere und über 100

«ach die blutigen Verluste der Rumänen waren

jjjjjjjfltiff starker russischer Kräfte gegen Dobric ist zu-
erste Generalquartiermeister: Ludendorff.

* Berlin,  7 . Sept . (WTB . Nichtamtlich.) Die Nord«
deutsche Allgemeiue Zeitung meldet: Der Küvtgltch nieder«
ländische  Gesandte und der schweizerische  Gesandte haben
in Berlin im Auftrag ihrer Regierungen die Erklärung strik-
ter Neutralität  gegenüber den kriegführenden Staaten er¬
neut bestätigt. Nach ein Madrider Meldungen hat die spanische
Regierung ihre Neutralitätserklärung  veröffentlicht.

* London,  6 . Sept . (WTB. Nichtamtlich.) Meldung de»
Reuterfchen Bureaus . Die Leichen der Offiziere und der Mann¬
schaften dr« am 3. September heruntergeholten deutschen
Luftschiffe«  sind unter militärischen Ehren bestattet worden.
Eine große Menge oeifoljte barhäuptig und schweigend den
Vorgang Der Sarg des Kommandanten trug die Inschrift:
Eia unbekannter deutscher Offizier, der als Befehlshaber eine»
ZepveliuluftschiffeS am 3. September 1916 den Tod gefunden
hat!

* Köln,  6 Sept . (WTB . Nichtamtl.) Der Korrespondent
der „Köln. Ztg." meldet au« Sofia:  Der bulgarische Mi-
nisterprästdent erklärte mir heute, wie bas schnelle erfolgreiche
Vorgehen der Bulgaren in der Dodrudscha beweise, sei Bul¬
garien militärisch stark und ein vorzüglicher Geist herrsche in
H-er und Volk. Die Stunde sei gekomm««, da Rumänien an
Bulgarien alte Rechnungen bezahlen werde.

Nach in Sofia amtlich bestätigten Nachrichten lassen die ru¬
mänischen Behörden beim Verlassen der Neu-Dobrudscha alle
Dörfer in Brand stecken und die bulgarische Bevölkerung schreck¬
lich mißhandeln. Ja Balbunar kamen mehr als 3000 flüch-
terd - Landbewohner an. Da» Vordringen der bulgarischen
Soldaten wird hierdurch n^ch mehr angefeuert.

„Preporetz" zufolge wurden 2 rumänische Bataillone , welche
die Vorhut der zur Verstärkung nach Debritsch gesandten Ko-
lonve bildeten südöstlich von Kurt^unar von bulgarischer Rei¬
terei überrascht. Mehr al» 600 Mann wurden getötet, über
1000 , darunter 10 Offiziere, gefangen genommen.

Wie Berliner Blättern berichtet wird, hätte sich der rumä-
Nische Bormarsch infolge dev BerprovtantieruugSschwierigkeiteu
und der ungünstigen Bodenverhältnisse verlangsamt.

Botßk§e
*) Sange«fihmalbach, 7. Septbr. Der König von Württemberg

verlieh dem Hauptmann im 2. württemb. Feldart .-Regt. Erwin Boell,
Sohn des Dekans Boell zu Langenschwalbach, das Ritterkreuz 1. Klaffe
des Kgl. Friedrich-Ordens mit Schwertern.

Vermischte ».
* Bad Homburg,  4 . Septbr . Eine wenig schöne Ge-

pflogevheit wird in diesem Zehr von den hier weilenden Kur¬
gästen  geübt und bürgert sich immer mehr rin , Kurz vor
ihrer Abreise kaufen diese in den hiesigen Geschäften an Le¬
bensmitteln ein, was sie bekommen können, unbekümmert um
den Preis und die hiesige Bevölkerung, die sich so wie so schon
eirschränken muß. Die Stadtverwaltung wird von der Bür¬
gerschaft bereit« öffentlich zum Einschreiten gegen diese Ham¬
sterei aufgefordert.

Sichert das erfüllende Obst und Gemüse
für die Bolksernährung im Winter.



p .., Erkämpftes Glück.
Roman von A. B e l o w.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verbale«).

„Nun , Zigeuner , woher des Weges ?" rief sie demselben zu.
„Weißt Du auch guter Freund , daß der Gras von Varel das
Landstreichen und Betteln von Euch braunem Volk nicht leiden
kann und deshalb strenge Verordnungen erlassen har . Nimm
Dich in acht, Bursche !"

„Sie sollen mich schon nicht kriegen, Frau Reichsgräfin !"
erwiderte der Zigeuner , indem er sich jählings zu seiner vollen
Höhe aufrichtete und nun als ein Mann von wahrhaft
herkulischer Gestalt vor den erschrockenen Frauen stand . Auch
das Pferd der Gräfin scheute zurück, im Nu aber hatte es der
braune Hüne am Zügel fest. Ottoline von Reedern war wirklich
eine Frau von Mut . Nach wenigen Augenblicken hatte sie den
ersten Schrecken überwunden und sah dem dreisten Gesellen mit
blitzenden Augen in das spitzbübische Gesicht.

„Was soll das , Zigeuner , laß auf der Stelle mein Pferd
los , oder ich reite Dich zu Boden !"

„Versuchtes lieber nicht, schöne Dame, " lautete die freche
Erwiderung , „das Pferd wirft mich nicht um , viel eher —" er
reckte den Arm hoch, so daß der weite Aermel zurückfiel und die
gewaltigen Muskeln sichtbar wurden — „reiße ich es zu Boden.
Gebt lieber gutwillig , was ich haben will . Paßt einmal aus !"

Er ließ einen gellenden Pfiff ertönen , und im Nu wurde
es in den Büschen ani Wege lebendig. Fünf , sechs unheimlich
aussehende Gesellen tauchten auf , sperrten den Weg und um¬
ringten die Gräfin.

„Also Wegelagerei und Raub !" rief diese voller Zorn.
„Marodeure und anderes Gelichter, das sich hier zusammenge¬
funden hat — und Ihr wagt es, mich anzufallen ?"

„Wir wagen noch ganz anderes, " lautete die Erwiderung
des Zigeuners , der offenbar die Ansührerrolle spielte, und als
Leonore Sophie , die dank ihrer Fertigkeit und Gewandtheit im
Reiten sich dem Machtbereich der Raubgeselleu entzogen hatte,
laute Hilferufe ausstieß , lachte er höhnisch auf , indem seine Kum¬
pane emstimmten:

„Schreie Dir nur die Kehle heiser, mein Turtcltäubchen , es
kommt niemand , der Dir helfen kann . — Wollt Ihr nun klein
beigeben oder nicht ?" wandte er sich darauf drohenden Tones an
die Gräfin.

„Was soll ich Dir geben?" antwortete Ottoline , „Du siehst
doch, daß ich keinen Schmuck au mir habe, und von Geld habe
ich auch nichts weiter bei mir als dies hier ."

Sie griff in die Tasche und brachte eine Handvoll loser
Münzen zum Vorschein, die sie ihrem Bedränger darreichen
wollte . Roh jedoch stieß dieser ihre Hand zurück, sodaß die Geld¬
stücke zu Boden rollten.

„Macht dem braunen Hanko keine Faxen vor , schöne Dame,
und rückt nur Euer indisches Halsband 'raus , das Ihr ja nie¬
mals von Euch laßt !"

Jetzt erschrak die Reichsgräfin doch in tiefster Seele , so daß
sie die Farbe wechselte. Das exotische Schmuckstück, das ihr einst
im Haag ein vornehmer Indier , ein Freiuid ihres Gatten , ge¬
schenkt hatte , besaß einen ganz bedeutenden ' Wert und war ihr
außerdem aus anderen Gründen überaus teuer . Woher wußte
der Schurke nur von dem Halsband ? Sie sandte verzweiflungs¬
voll ihre Blicke in die Runde — war denn gar keine Hilfe in
der Nähe ? — Das Buschwerk zog sich ein ganzes Ende längs des
Weges hin und verschleierte eine Biegung desselben. Dorthin
rvur Leonore Sophie gesprengt . Und was ivar das ? Der
Gräfin zuckte es ivie ein elektrischer Funke durch die Glieder.
Vernahm ihr scharfes Ohr nicht Rufe männlicher Stimmen?
Bei Gott — sie hatte sich nicht getäuscht. „Gerettet !" brach es
jubelnd aus ihrem Munde . Denn um die Wegecke sprengten
im wildesten Laufe zivei Reiter , von Leonore Sophie gefolgt.
Auch der Zigeuner hatte sich umgcdreht . Ein wilder Fluch kam
über seine Lippen . „Das Halsband !" zischte er. „Schnell,

oder —" Er riß ein Messer hervor und zückte es gegen Ottoline/
Seine Gefährten aber schrien wild durcheinander , die rohesten
Flüche in den verschiedensten Sprachen wurden laut ; sie wußten
offenbar nicht, was sie tun sollten, da es ihnen säst gänzlich an
Waffen fehlte.

Die ansprengenden Reiter ließen dem Gesindel aber nicht
viel Zeit , ihre Entschlüsse zu fassen, wie die Windsbraut brausten
sie heran.

„Ludwig Günther !" jubelte Gräfin Ottoline auf ; denn sie
hatte ihren jungen Vetter von Schloß Varel erkannt . „Ludwig
Günther !" .

„Zum letzten Mal , das Gold her, was Ihr an Euch habt,
rasch rasch, oder dies Eisen fährt Euch in den Leib, noch ehe
Ihr drei gezählt habt !" drohte da aber neben ihr die vor Wut
heisere Stimme des Räubers . Zugleich ttat derselbe so dicht an
sie heran , daß sie seinen Atem spüren konnte.

Außer sich vor Zorn und Abscheu drehte Ottoline die Reit¬
peitsche um und schlug mit dem schweren Knauf derselben den

Patron mit voller Kraft aus die erhobene Hand.
als dieser Hüne hätte unter der Wucht des Schlaue? Jür!
Messer fallen lassen, dieser aber brüllte nur au;
geschossenes wildes Tier und holte mit wutfunkelnden
vernichtenden Stoße aus . Die Gräfin sah in die ent
dem Tode ins Angesicht und schloß erbleichend die An.,,
aber knallte ein Pistolenschuß , dem ein Auffchrei aus demL
des Wegelagerers folgte . Zugleich ließ derselbe die
Pferdes fahren und griff sich nach der Schulter , die oft
getroffen worden war . Die Gefährten des Verwundeten\
sich unwillkürlich bei dem Aufschrei nach ihrem Häuptlin-
da aber war Ludwig Günther auch schon heran . Dem vock
der Marodeure schleuderte er die noch rauchende Pistole itr
sicht, einen Zweiten traf ein gewaltiger Hieb seines ötricbrk
während ihm zur Seite sein Diener Philipp einen Trine,
ähnlicher Weise kampfunfähig machte, indem er dabei lau
seiner heimischen Mundart wetterte : „Ji Rackertüa. de7
schall Ji schlan!"

Der Rest des feigen Banditengesindels wartete erstw
ab, bis der stämmige Bursche auch ihnen eins auswischte, st,
gab schleunigst Fersengeld und retirierte in das Buschwerk l,i
die Blessierten, ihren vor Wut schäumenden Obersten mit
ziehend, folgten ohne Säumen . Am Rande des Gebüsches
sich der Zigeuner aber nochmals um : „So fahre denn
schon zum Teufel und grüß ' seine Großmutter von mir!"
und schleuderte sein Messer gegen Ludwig Günther trotz
Verwundung mit tätlicher Sicherheit . Nur ein plötzlicher,
sprung seines Pferdes rettete dem Junker das Leben, soda>
Messer ihm nur eine tiefe Fleischwunde am linken Arm beibi
Außer sich über diese Heimtücke des Räuberhäuptling schoß P>
beide Pistolen in das Gesträuch hinein und vertrieb dam,
Gesindel völlia.

In tiefster Bewegung streckte Reichsgräsin Ottoline
jungen Verwandten die Hände entgegen : „Dank, Vetter,
Dank ! Sie haben sich als ein echter Ritter bewährt — c
saus psur st. sans reproche !" L

Leonore Sophie kam blaß und atemlos herbei, aber
Augen glänzten und hingen mit dem Ausdruck der Benmnd
an Ludwig Günther , der ihrem kindlichen Sinne wie ein
der alten Sage Vorkommen mochte.

Der junge Graf wollte etwas erwidern , aber plötzlich sch
er im Sattel und eine tiefe Bläffe überflog seine schönen

_ Philipp eilte erschrocken herbei und stützte den Wand
Erst jetzt nahmen die beiden Frauen die Verwundung
Retters ivahr , der mit blaffen Lippen über sein Mißge'"
scherzen suchte: „Der Wurf war gut gemeint, aber mi'
es ist nur eine etwas tiefe Schramme geworden ."

„Oh , de Hunn, " schallt der treue Philipp , „na tövl
wenn ick se noch 'nial to säten krieg' ; ick will se Mores'
Min arme lewe Herr !"

(Fortsetzung folgt .)

Iisoikeriv, Haematogen , Sanatoge
Ovocithin, Siccocitin,

sowie sämtliche anderen

empfiehlt

r -j.

Apotheke in Nastät»
Das Grummet

von der Walkmühle zu ver¬
kaufen.
1292  Jakoö Kierle.

Läufer
Tüchtige- selbständiges

Allein-Mädchen
nach Düffeldorf gesucht.
1266 Will « Kinhorn.

Vorstellung 2—4 Uhr.

rin starker uud ei«
verkauft . ..

Philipp ff.
1293 Kemel

Ein
thaler

Zum baldigen Eintritt äl¬
teres tüchtiges

Hausmädchen
bei hohem  Lohn grsucht.

K. Walter,
1271 Limburg a. L.
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